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Seite 1 von 4:
Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Ratingen GmbH zur Verordnung über  
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)

Diese Ergänzenden Bedingungen zur AVBFernwärmeV gelten für alle Ver-
träge der Stadtwerke Ratingen GmbH, Sandstraße 36, 40878 Ratingen 
(fortan „SWR“), die die Versorgung eines Kunden mit Fernwärme durch 
SWR zum Gegenstand haben. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern 
die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

1. Baukostenzuschüsse 
1.1 Der von dem Kunden als Baukostenzuschuss nach § 9 AVBFernwär-
meV zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in 
dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe 
der Leistungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich er-
stellten Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorge-
halten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leistungsanfor-
derungen wird Rechnung getragen.
1.2 Der Baukostenzuschuss nach § 9 AVBFernwärmeV errechnet sich aus 
den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Vertei-
leranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die 
Erschließung des Versorgungsbereiches notwendigen Anlagen, die nicht 
einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind.
1.3 Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet von SWR. Der Bau-
kostenzuschuss wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleich-
bare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet.
1.4 Zur Berechnung des Baukostenzuschusses werden 70 % der Kosten, 
die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen des 
zuordenbaren Versorgungsbereichs notwendig sind, angesetzt. 
1.5 Der Kunde zahlt – auch wenn keine bauliche Veränderung des Netz-
anschlusses notwendig ist – an SWR einen weiteren Baukostenzuschuss, 
wenn seine Leistungsanforderung über das der ursprünglichen Berechnung 
zugrunde liegenden Maß erhöht wird. Die Berechnung erfolgt nach den vor-
genannten Grundsätzen.

2. Hausanschlusskosten
2.1 Der Kunde erstattet SWR gemäß § 10 Abs. 5 AVBFernwärmeV die 
Kosten für die Herstellung des Hausanschlusses i.S.v. § 10 Abs. 1 AVB-
FernwärmeV bzw. die die Montage und Demontage eines provisorischen 
Hausanschlusses (fortan einheitlich: Netzanschluss). 
2.2 Der Kunde erstattet SWR weiterhin die Kosten für Änderungen des 
Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der Kunden-
anlage erforderlich oder aus anderen Gründen vom Kunden veranlasst 
werden. Eine vom Kunden veranlasste Veränderung des Hausanschlus-
ses liegt auch vor, wenn der Netzanschlussvertrag vom Kunden gekündigt 
und/oder Hausanschluss aus einem anderen vom Kunden zu vertretender 
Grund stillgelegt, getrennt oder beseitigt wird. 
2.3 SWR ist berechtigt, die Kosten auf der Grundlage der durchschnittlich 
für vergleichbare Netzanschlüsse (z.B. nach Art und Querschnitt) entste-
henden Kosten von SWR pauschal entsprechend dem jeweils aktuellen 
Preisblatt von SWR zu berechnen. Dabei sind die wesentlichen Berech-
nungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistungen des Kunden werden an-
gemessen berücksichtigt. 
2.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und 
Weise, dass der Netzanschluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der 
Kunde verpflichtet, die Kosten einer deswegen erforderlichen Verlegung zu 
tragen, insbesondere wenn der Dritte berechtigt die Verlegung des Netzan-
schlusses oder von Leitungen auf Kosten von SWR fordert.

3. Kundenanlage 
3.1 Der Kunde ist verpflichtet, SWR die Errichtung sowie jede wesentliche 
Veränderung der Kundenanlage vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen und 
die Überwachung der Ausführung dieser Arbeiten durch SWR zu dulden. 
3.2 Schäden im Bereich der Kundenanlage sind vom Kunden unverzüglich 
zu beseitigen oder beseitigen zu lassen. Die Beseitigung von Schäden, die 
eine wesentliche Änderung der Kundenanlage bedeuten oder die Rückwir-
kungen auf den Hausanschluss oder das Versorgungsnetz haben können, 
darf dabei nur von SWR oder einem in ein Installateurverzeichnis eines 
Fernwärmeversorgungsunternehmens eingetragenen Installationsunter 
nehmen durchgeführt werden. 
3.3 Der Kunde hat (vorbehaltlich § 21 AVBFernwärmeV) die durch die Mes-
seinrichtung erfasste Fernwärmemenge zu zahlen. Dies gilt auch dann, 
wenn durch Schäden an der Kundenanlage oder aus einem anderen Grund 
Fernwärme ungenutzt austritt, es sei denn, der Schaden ist nachweisbar 
auf ein schuldhaftes Verhalten von SWR bzw. eines Erfüllungsgehilfen von 
SWR zurückzuführen.

4. Inbetriebsetzung der Kundenanlage
4.1 Jede Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt gemäß § 13 AVBFern-
wärmeV und ist bei SWR unter Verwendung eines von dieser zur Verfügung 
gestellten Vordrucks zu beantragen. Eine Inbetriebsetzung der Kundenan-
lage setzt die vollständige Bezahlung des Baukostenschusses und der 
Netzanschlusskosten durch den Kunden voraus.
4.2 Die Kosten einer Inbetriebsetzung sind SWR vom Kunden oder An-

schlussnutzer zu ersetzen. SWR ist berechtigt, die Kosten pauschal ge-
mäß dem jeweils gültigen Preisblatt von SWR für Dienstleistungen im Rah-
men der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmelieferung zu berechnen. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; 
die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. 
Dem Kunden ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht entstan-
den oder niedriger entstanden sind, gestattet. Für jede Inbetriebsetzung der 
Kundenanlage durch SWR werden dem Kunden die hierfür entstehenden 
Kosten in Rechnung gestellt. 
4.3 Wenn die Inbetriebsetzung der Kundenanlage aufgrund von Mängeln 
an der Anlage oder aus anderen vom Kunden zu vertretenden Gründen 
zu dem mit dem Kunden vereinbarten Termin nicht möglich ist, ist SWR 
berechtigt, dem Kunden die dadurch entstehenden Kosten nach ihrer Wahl 
nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal gemäß dem jeweils gültigen 
Preisblatt von SWR für Dienstleistungen im Rahmen der Strom-, Gas-, 
Wasser- und Fernwärmelieferung berechnen. Im Falle einer pauschalen 
Berechnung ist auf Verlangen des Kunden die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf 
den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 
übersteigen. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass Kosten über-
haupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale 
ausweist
4.4 Mitteilungen nach § 15 Abs. 2 AVBFernwärmeV haben mindestens 
sechs Wochen vor der begehrten Änderung oder Erweiterung der Kun-
denanlage sowie der Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen in 
Textform an SWR zu erfolgen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungs-
größen ändern oder sich die vertraglich vorzuhaltende Leistung erhöht.
4.5 SWR ist berechtigt, die Heizwasserdurchflussmenge durch entspre-
chende technische Einrichtungen derart zu begrenzen, dass die vertrag-
lich vereinbarte Wärmeleistung (Anschlusswert) nicht überschritten werden 
kann. 

5. Übergabestation 
5.1 Der von dem Kunden zur Verfügung gestellte Raum oder Platz fortan: 
Heizzentrale) kann von der SWR für den Zweck der Übergabestation bau-
lich verändert werden; er ist während des Vertragsverhältnisses von dem 
Kunden in einem Zustand zu erhalten, der einen störungsfreien Betrieb der 
Übergabestation durch SWR ermöglicht. Schäden an der Heizzentrale und/
oder Zugangsbehinderungen hat der Kunde unverzüglich auf seine Kosten 
beseitigen zu lassen. Der Kunde trägt die für die Heizzentrale anfallenden 
Nebenkosten. 
5.2 Neben der Heizzentrale stellt der Kunde SWR für die Dauer dieses 
Vertrags sämtliche zum Betrieb der Übergabestation erforderlichen techni-
schen Einrichtungen, insbesondere die Versorgungsanschlüsse für Strom, 
Gas und Wasser bis zur Eigentumsgrenze an der Übergabestation sowie 
den Kamin bzw. den Abgasschacht unentgeltlich zur Verfügung und erhält 
diese während des Vertragsverhältnisses in einem Zustand, der einen stö-
rungsfreien Betrieb der Übergabestation durch SWR ermöglicht. 
5.3 Der Kunde gestattet SWR und deren mit einem entsprechenden Aus-
weis versehenem Beauftragten Zutritt zu dem Grundstück und dem Anwe-
sen, insbesondere zur Heizzentrale sowie zu sämtlichen sonstigen Räum-
lichkeiten und Anlagen, soweit dies zur Erfüllung der Rechte und Pflichten 
aus dem Vertragsverhältnis erforderlich ist. Befindet sich die Übergabesta-
tion in einem separaten Raum (z.B. Heizraum im Mehrfamilienhaus), stellt 
der Kunde SWR auf Verlangen die dafür notwendigen Schlüssel zur Ver-
fügung. 

6. Zutrittsrecht
6.1 Der Kunde gestattet nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten von SWR Zutritt zu seinen Räumen und 
zu den in §§ 10 und 11 AVBFernwärmeV genannten Einrichtungen, soweit 
dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach der AVBFernwärmeV oder zur Ermitt-
lung preislicher Bemessungsgrundlagen erforderlich und dem Kunden zu-
mutbar ist. Dieses Zutrittsrecht ist mit Abschluss des vorliegenden Vertrags 
ausdrücklich vereinbart.
6.2 Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, 
ist SWR berechtigt, dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach 
ihrer Wahl nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal gemäß dem jeweils 
gültigen Preisblatt von SWR für Dienstleistungen im Rahmen der Strom-, 
Gas-, Wasser- und Fernwärmelieferung in Rechnung zu stellen. Im Falle 
einer pauschalen Berechnung muss diese einfach nachvollziehbar sein und 
darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen; auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundla-
ge nachzuweisen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 
Pauschale.
6.3 Die wiederholte Verweigerung des berechtigten Zutrittsrechts ist eine 
Zuwiderhandlung im Sinne des § 33 Abs. 2 AVBFernwärmeV.

7. Verteilung von Fernwärmekosten
Wird der anteilige Verbrauch mehrerer Kunden mit Einrichtungen zur Ver-
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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Ratingen GmbH zur Verordnung über  
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)

teilung von Fernwärmkosten bestimmt, werden 70 % der entstandenen 
Kosten nach dem erfassten Wärmeverbrauch der Nutzer und 30 % der ent-
standenen Kosten nach der Wohnfläche der Nutzer verteilt, sofern nichts 
anderes vereinbart ist.

8. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen
Der Kunde hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrich-
tungen von SWR gemäß § 18 Abs. 2 AVBFernwärmeV zu tragen. SWR ist 
berechtigt, dem Kunden die Kosten nach ihrer Wahl nach tatsächlichem 
Aufwand oder pauschal gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt von SWR für 
Dienstleistungen im Rahmen der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmelie-
ferung in Rechnung zu stellen. Im Falle einer pauschalen Berechnung muss 
diese einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen; auf Verlangen 
des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist 
zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder 
wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

9. Ablesung 
9.1 Verlangt SWR eine Selbstablesung des Kunden, fordert SWR den Kun-
den rechtzeitig dazu auf, insbesondere mittels Zusendung einer Ablesekar-
te. Ist der Kunde Haushaltskunde i.S.v. § 3 Nr. 22 EnWG, kann der Kunde 
einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. 
9.2 Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz 
entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt hat oder SWR 
aus anderen Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Ver-
brauch nicht ermitteln kann (etwa, weil keine Messwerte bzw. rechtmäßig 
ermittelte Ersatzwerte verfügbar sind), kann SWR den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Ver-
brauch vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. SWR gibt an, wie ein von 
ihr verwendeter Zählerstand ermittelt wurde; einen geschätzten Verbrauch 
wird SWR auf Wunsch des Kunden erläutern. 

10. Abrechnung; Abrechnungsinformationen; Verbrauchshistorie 
10.1 Zum Ende jedes von SWR festgelegten Abrechnungszeitraumes und 
zum Ende des Vertragsverhältnisses wird von SWR eine Abrechnung nach 
ihrer Wahl in elektronischer Form oder in Papierform erstellt. Abweichend 
von Satz 1 hat der Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vier-
teljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage 
einer gesonderten Vereinbarung mit SWR erfolgt. Erhält der Kunde Ab-
rechnungen in Papierform, erfolgt die Übermittlung der Abrechnungen auf 
Wunsch auch in elektronischer Form; erhält der Kunde elektronische Ab-
rechnungen, erfolgt die Übermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch 
einmal jährlich in Papierform.
10.2 Wünscht der Kunde eine Abrechnung außerhalb des vereinbarten Ab-
rechnungsturnus (Zwischenabrechnung), hat der Kunde SWR die Zähler-
stände innerhalb der vorgegebenen Frist mitzuteilen. Zudem ist SWR be-
rechtigt, dem Kunden je Zwischenabrechnung die dadurch entstande-nen 
Kosten nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal gemäß dem jeweils gül-
tigen Preisblatt von SWR für Dienstleistungen im Rahmen der Strom-, Gas-
, Wasser- und Fernwärmelieferung in Rechnung zu stellen. Im Falle einer 
pauschalen Berechnung muss diese einfach nachvollziehbar sein und darf 
den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht 
übersteigen; auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten 
seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.
10.3 Bezieht der Kunde von SWR neben Fernwärme auch Strom, Erdgas 
und/oder Wasser, kann SWR eine gemeinsame Rechnung für alle von ihm 
bezogene Sparten (Strom, Wasser, Erdgas oder Fernwärme) erstellen.
10.4 Wünscht der Kunde eine Rechnungszweitschrift, ist SWR berechtigt, 
dem Kunden je Rechnungszweitschrift die dadurch entstandenen Kosten 
nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal gemäß dem jeweils gültigen 
Preisblatt von SWR für Dienstleistungen im Rahmen der Strom-, Gas-, 
Wasser- und Fernwärmelieferung in Rechnung zu stellen. Im Falle einer 
pauschalen Berechnung muss diese einfach nachvollziehbar sein und darf 
den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden 
nicht übersteigen; auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundla-
ge nachzuweisen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 
Pauschale.
10.5 Mit Erstellung der Abrechnung für den Abrechnungszeitraum wird die 
Differenz zwischen den geleisteten Abschlagszahlungen und dem Rech-
nungsbetrag ermittelt und nachberechnet oder  gutgeschrieben. Guthaben 
des Kunden werden auf die der Abrechnung folgende Forderung (z.B. Ab-
schlagsforderung) angerechnet; fällt die Abrechnung mit der Beendigung 
des Vertrages zusammen, werden Guthaben auf die Schlussrechnung an-
gerechnet. Verbleibende Guthaben werden binnen zwei Wochen an den 
Kunden ausgekehrt.

11. Abschlagszahlungen 
11.1 SWR erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Die Höhe der 
Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 

Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Im Fall einer monatlichen Abrechnung nach Ziffer 8.1 er-
hebt SWR keine Abschlagszahlungen.
11.2 Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem 
ausgestattet, ist SWR berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszah-
lungen, monatlich bis zum 15. des auf einen Liefermonat folgenden Kalen-
dermonats, die Entgelte nach diesem Vertrag für die im Vormonat gelieferte 
Fernwärme abzurechnen.

12. Vorauszahlung, Vorkassensystem 
12.1 Umstände, die SWR nach § 28 AVBFernwärmeV dazu berechtigen, 
Vorauszahlungen zu verlangen oder beim Kunden einen Bargeld- oder 
Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einzu-
richten, sind insbesondere, aber nicht abschließend: 
a) wiederholt unpünktliche oder unvollständige Zahlung,
b) Nichtzahlung bzw. unvollständige Zahlung trotz wiederholter Mahnung 
oder
c) Eintragung des Kunden in einem Schuldnerverzeichnis.
12.2 Liegen die Voraussetzungen des § 28 AVBFernwärmeV vor, hat der 
Kunde SWR die Kosten für die Einrichtung eines Bargeld-, Chipkartenzäh-
lers oder sonstiger vergleichbarer Vorkassensysteme zu erstatten.
12.3 Die Verpflichtung des Kunden Vorauszahlungen zu leisten entfällt, 
wenn der Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtungen in zwölf aufeinander 
folgenden Monaten vollständig und pünktlich erfüllt hat.

13. Zahlung, Verzug
13.1 Der Kunde ist berechtigt, fällige Zahlungen im SEPA-Lastschriftverfah-
ren oder per SEPA-Überweisung an SWR zu leisten; bei einem vom Kun-
den abweichenden Zahler übernimmt im Rahmen des SEPA-Lastschrift-
verfahrens der Kunde die Ankündigung des SEPA-Lastschrifteinzuges 
gegenüber dem Zahler der Lastschriften. Der Kunde informiert SWR vorab 
in Textform, sofern Dritte für ihn leisten; SWR ist berechtigt, Zahlungen Drit-
ter abzulehnen.
13.2 Rechnungen und Abschlagsforderungen von SWR werden zu dem 
von SWR jeweils nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeit-
punkt fällig, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der erstmaligen 
Zahlungsaufforderung. Maßgeblich für die Einhaltung von Fälligkeitster-
minen ist der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto von SWR.
13.3 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann SWR angemessene 
Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer Forderung ergreifen. Fordert SWR er-
neut zur Zahlung auf, ist SWR berechtigt, dem Kunden die dadurch entstan-
denen Kosten nach ihrer Wahl nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal 
gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt von SWR für Dienstleistungen im 
Rahmen der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmelieferung in Rechnung 
zu stellen. Im Falle einer pauschalen Berechnung muss diese einfach nach-
vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden nicht übersteigen; auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden ist zudem der Nach-
weis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich gerin-
ger als die Höhe der Pauschale. § 288 Abs. 5 BGB bleibt unberührt.

14. Einstellung der Versorgung 
14.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlus-
ses und der Anschlussnutzung gemäß § 33 AVBFernwärmeV sind SWR 
vom Kunden zu ersetzen. SWR ist berechtigt, dem Kunden die dadurch 
entstehenden Kosten nach ihrer Wahl nach tatsächlichem Aufwand oder 
pauschal gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt von SWR für Dienstleis-
tungen im Rahmen der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmelieferung 
berechnen. Im Falle einer pauschalen Berechnung ist auf Verlangen des 
Kunden die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss 
einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Kunde hat das 
Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder we-
sentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist
14.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für 
die Einstellung vollumfänglich entfallen sind und wird von SWR von der 
Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten abhängig 
gemacht. 
14.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der 
Versorgung trotz ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminankündi-
gung unmöglich, ist SWR berechtigt, dem Kunden die dadurch entstehen-
den Kosten nach ihrer Wahl nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal 
gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt von SWR für Dienstleistungen im 
Rahmen der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmelieferung berechnen. 
Im Falle einer pauschalen Berechnung ist auf Verlangen des Kunden die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nach-
vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Schaden nicht übersteigen. Der Kunde oder -nutzer hat das 
Recht, nachzuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder we-
sentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist



Fe
rn

w
är

m
ev

er
so

rg
un

g 
 –

  E
rg

än
ze

nd
e 

B
ed

in
gu

ng
en

 z
u 

AV
B

Fe
rn

w
är

m
eV

 –
 S

ta
nd

: 0
5.

08
.2

02
5

Seite 3 von 4:
Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Ratingen GmbH zur Verordnung über  
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)

15. Haftung 
15.1 SWR haftet gegenüber dem Kunden aus Vertrag oder aus unerlaub-
ter Handlung für Schäden, die der Kunde durch eine Unterbrechung des 
Netzanschlusses oder durch Unregelmäßigkeiten beim Betrieb des Netz-
anschlusses sowie des Netzes erleidet, entsprechend der Regelung des § 
6 AVBFernwärmeV. 
15.2 Für Schäden, die nicht aus der Unterbrechung oder Unregelmäßig-
keiten in der Anschlussnutzung i.S.d. § 6 AVBFernwärmeV resultieren, ist 
die Haftung von SWR sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht 
bei Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit sowie der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. 
solcher Pflichten deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). Im Falle einer 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche auf anderen Umständen 
als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung 
auf den Schaden, den SWR bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge 
der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der 
Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 
Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen 
(nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Ver-
tragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden. 
15.3 Die Ersatzpflicht nach dem Haftpflichtgesetz wegen Sachschäden ist 
gegenüber einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, einem öf-
fentlichrechtlichen Sondervermögen oder einem Kaufmann ausgeschlos-
sen. Im Übrigen bleibt die sich aus zwingenden gesetzlichen Vorschriften 
ergebende Haftung, insbesondere aus den Regelungen des Produkthaf-
tungsgesetzes, des Haftpflichtgesetzes sowie den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, unberührt. 
15.4 Der Kunde hat SWR einen Schaden unverzüglich mitzuteilen.

16. Höhere Gewalt / Energiemangellage
16.1 Wird den Vertragspartnern die Erfüllung der Leistungspflichten durch 
unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren 
Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen 
Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie 
z.B. Naturkatastrophen, Pandemien, Epidemien, Krieg, Arbeitskampfmaß-
nahmen, hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder unmöglich 
gemacht, so sind die Vertragspartner von ihren vertraglichen Leistungs-
pflichten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig 
beseitigt sind. Gleiches gilt, wenn und soweit eine Störung def Fernwär-
mebelieferung aufgrund höherer Gewalt in der Vorlieferantenkette oder bei 
Lieferstörungen aufgrund höherer Gewalt bei einem Netzbetreiber, dessen 
Netz sich SWR zur Durchleitung der an den Kunde gelieferten Fernwärme 
bedient, vorliegt.
16.2 Zu Zeiten einer Energiemangellage oder bei Störung der Fernwär-
meversorgung im Sinne des Energiesicherungsgesetzes ist der Kunde 
zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit verpflichtet, den durch eine 
Behörde angeordneten oder direkt auf nationalen oder internationalen Ge-
setzen bzw. Rechtsverordnungen beruhenden Maßnahmen, von den SWR 
betroffen und die SWR an die Kunden weitergibt, Folge zu leisten.
16.3 In den vorstehend genannten Fällen der Leistungsbefreiung können 
die Vertragspartner keinen Anspruch auf Schadensersatz geltend machen, 
es sei denn, es liegt ein Verschulden des Vertragspartners vor, der sich auf 
die Leistungsbefreiung beruft.

17. Änderungen des Vertrags
17.1 Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sons-
tigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Das ver-
tragliche Äquivalenzverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung kann 
nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen 
oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, so-
fern deren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem 
Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten 
– absehbar war), die die Vertragspartner nicht veranlasst und auf die sie 
auch keinen Einfluss haben, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. 
In solchen Fällen sind die Vertragspartner verpflichtet, den Vertrag unver-
züglich insoweit anzupassen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenz-
verhältnisses von Leistung und Gegenleistung erforderlich macht. Ebenso 
kann eine unbeabsichtigte Regelungslücke im Vertrag nicht unerhebliche 
Schwierigkeiten bei dessen Durchführung oder eine Störung des Äquiva-
lenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung entstehen lassen (etwa, 
wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch 
eine Anpassung zu beseitigen sind. Auch in solchen Fällen sind die Vertrags-
partner verpflichtet, den Vertrag unverzüglich und ggf. rückwirkend auf den 
Zeitpunkt der Entstehung der Regelungslücke insoweit anzupassen, als es 
die Durchführung des Vertrags bzw. die Wiederherstellung des Äquivalenz-
verhältnisses von Leistung und Gegenleistung erforderlich macht. 
17.2 Eine Anpassung der allgemeinen Versorgungsbedingungen i. S. v. § 
1 Abs. 1 Satz 1 AVB-FernwärmeV, die Bestandteile dieses Vertrages sind, 
nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV bleibt unberührt. 

18. Mitteilungspflichten
Der Kunde hat Schäden an der Kundenanlage, durch die Heizwasserver-
luste bzw. Dampfverluste eintreten und/oder durch die die Qualität des 
Heizmediums verändert wird, SWR unverzüglich mitzuteilen und beseitigen 
zu lassen. 

19. Eigentümerwechsel
Der Kunde ist verpflichtet, SWR jede Änderung der Eigentumsverhältnis-
se an dem vertragsgegenständlichen Grundstück unverzüglich mitzuteilen. 
Der Kunde genügt seiner Verpflichtung nach § 32 Abs. 4 Satz 2 und Satz 3 
AVBFernwärmeV, wenn er eine Eintrittserklärung des neuen Grundstücks-
eigentümers in den vorliegenden Vertrag nachweist.

20. Störungsdienst
Der Kunde ist verpflichtet, ihm bekannte oder bekannt werdende Unregel-
mäßigkeiten bzw. Störungen der Fernwärmeversorgung unverzüglich SWR 
mitzuteilen. Dem Kunden steht hierfür der 24-Stunden-Dienst von SWR un-
ter der Rufnummer
02102 / 485-250
zur Verfügung.

21. Kundenportal und Kommunikation per E-Mail 
21.1 Ergänzend zu den gängigen Kommunikationskanälen steht dem Kun-
den das auf der Homepage von SWR vorhandene Online-Kundenportal zur 
Verfügung; die diesbezüglichen Einzelheiten ergeben sich aus den Nut-
zungsbedingungen des Kundenportals. 
21.2 Der Kunde ist berechtigt, das Kundenportal für die Verwaltung und Ab-
wicklung des Vertrags (z.B. Änderungen der Kundendaten, Mitteilung von 
Zählerständen etc.) zu nutzen. Hat der Kunde sich im Online-Kundenportal 
registriert, ist SWR berechtigt, dem Kunden alle vertragswesentlichen In-
formationen und Unterlagen, insbesondere Rechnungen und Mahnungen, 
ausschließlich über das Postfach des Kunden auf dem Online-Kundenpor-
tal von SWR zu übermitteln, wobei der Kunde von SWR per E-Mail über 
die vom Kunden mitgeteilte E-Mail-Adresse informiert wird, sobald für den 
Kunden eine Information / Unterlagen in dem Postfach eingestellt worden 
ist. Ausgenommen hiervon sind Vertragsbestätigungen, Mitteilungen über 
Entgeltänderungen, Kündigungen sowie Mitteilungen über Vertragsände-
rungen, die dem Kunden sowohl in Textform als auch über sein Postfach auf 
dem Online-Kundenportal von SWR übermittelt werden.)

22. Aufzeichnung von Telefongesprächen
SWR ist berechtigt, alle im Rahmen der Vertragsbeziehung geführten Tele-
fongespräche zur Sicherheit aller Beteiligten aufzuzeichnen und sie als Be-
weismittel heranzuziehen. Werden im Rahmen der Vertragsabwicklung für 
den Kunden Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister („betroffene 
Personen“) tätig, verzichtet der Kunde auf weitere Mitteilungen über solche 
Aufzeichnungen und bestätigt, dass er alle notwendigen Zustimmungen der 
betroffenen Personen zu derartigen Aufzeichnungen eingeholt hat.

23. Streitschlichtung
Bei Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit dem Vertrag kann 
der Kunde sich an SWR per Post (Stadtwerke Ratingen GmbH, Sandstra-
ße 36, 408778 Ratingen), telefonisch (02102-485-485) oder per E-Mail 
(energietreff@stadtwerke-ratingen.de) wenden. Im Übrigen ist SWR weder 
verpflichtet noch bereit, bei Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Schlichtungsstelle im Sinne des 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) teilzunehmen.

24. Datenschutz / Wechselseitige Übernahme von Informationspflich-
ten gegenüber sonstigen betroffenen Personen / Datenübermittlung 
an die SCHUFA
24.1 Die im Rahmen des Vertragsverhältnisses anfallenden personenbe-
zogenen Daten des Kunden werden von SWR entsprechend der jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt; 
auf die jeweils aktuelle Datenschutzinformation von SWR wird verwiesen.
24.2 Ist der Kunde Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, sind die Vertragspartner 
verpflichtet, die dem jeweils anderen Vertragspartner nach Art. 13 und/oder 
Art. 14 DSGVO obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen 
Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Personen) zu 
erfüllen, wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, zur Durchführung vorver-
traglicher Maßnahmen, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder 
zur Wahrung berechtigter Interessen personenbezogene Daten betroffener 
Personen von einem Vertragspartner an den jeweils anderen Vertragspart-
ner weitergeben werden und/oder betroffene Personen auf Veranlassung 
des einen Vertragspartners den jeweils anderen Vertragspartner kontak-
tieren. Hierfür verwendet der Vertragspartner, der die personenbezogenen 
Daten weitergibt bzw. auf dessen Veranlassung die Kontaktaufnahme er-
folgt, das ihm von dem anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte 
Informationsblatt. Die Vertragspartner sind nicht verpflichtet, das von dem 
anderen Vertragspartner zur Verfügung gestellte Informationsblatt vor der 
Aushändigung an die betroffenen Personen zu prüfen. Sie sind weiterhin 
nicht berechtigt, das von dem anderen Vertragspartner zur Verfügung ge-
stellte Informationsblatt ohne vorherige Zustimmung zu ändern. Es obliegt 
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ausschließlich dem zur Information verpflichteten Vertragspartner, dem an-
deren Vertragspartner ein den jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen 
entsprechendes Informationsblatt zur Verfügung zu stellen und dieses bei 
Bedarf auch während der Vertragslaufzeit zu aktualisieren.
24.3 SWR übermittelt im Rahmen des Vertragsverhältnisses erhobene per-
sonenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Been-
digung der Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes 
Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kor-
moranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grund-
lage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen von SWR oder Dritter erforder-
lich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfül-
lung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfun-
gen von Kunden und Anschlussnutzers (§§ 505a, 506 BGB). Die SCHUFA 
verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der 
Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirt-
schaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern 
zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der 
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO 
entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen 
werden.

25. Informationen nach dem EDL-G
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkun-
den wird von der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste veröffentlicht, 
in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von 
Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende Informatio-
nen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern selbst erhält der 
Kunde unter www.bfee-online.de. Er kann sich zudem bei der Deutschen 
Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. 
Weitere Informationen erhält der Kunde unter www.energieeffizienz-online.
info.

26. Inkrafttreten
Diese Ergänzenden Bedingungen zur AVBFernwärmeV treten am 
01.09.2025 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden Bedingungen zur AVB-
FernwärmeV vom 01.01.2022.


